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Entwurf einer Verordnung zur Neuordnung der guten f achlichen Praxis beim 
Düngen 
 
Hier: Neufassung der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfs mitteln nach den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen  (Düngeverordnung – 
DüV) sowie Folgeänderungen 
 
Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände  
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Stürmer, 
 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Mög-
lichkeit, zum oben genannten Verordnungsentwurf Stellung nehmen zu können. 
 
Folgende Hinweise möchten wir Ihnen mitteilen: 
 
 
I.  Allgemeines 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist der Auffassung dass 
der vorliegende Entwurf der Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Praxis 
beim Düngen (DüV-E) einige positive Ansätze im Hinblick auf den Gewässerschutz 
enthält, in zahlreichen Punkten jedoch unzureichend ist, so dass mit dem Entwurf die 
Ziele der EG-Nitratrichtlinie sowie der einschlägigen Wassergesetze und -
verordnungen insbesondere im Hinblick auf die Nitratbelastungen des Grund- und 
Oberflächenwassers nicht zu erreichen sind. 
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Zahlreiche Berichte zur Beschaffenheit der Grundwasservorkommen in Deutschland 
belegen, dass das Ziel von maximal 50 mg/l Nitrat im Grundwasser derzeit bei wei-
tem noch nicht erreicht ist und sich insbesondere in Gebieten mit hoher 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsintensität teilweise die Belastungssituation noch 
verschärft. Der N-Gesamtbilanzüberschuss ist nach Aussage des Verbands der 
kommunalen Unternehmen e. V. (VKU) seit 2009 wieder angestiegen und liegt mit 
100 kg Stickstoff je Hektar deutlich über dem Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Eine Emissionsminderung ist mithin dringend erforderlich. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die Düngeverordnung ein wesentliches Instrument 
dar, um Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft in das Grundwasser zu mindern 
und die negativen Auswirkungen zu reduzieren. Leider zeigt sich der vorliegende 
Entwurf der Düngeverordnung als nicht ausreichend, um die gravierenden N-
Überschussprobleme der Landwirtschaft zu lösen.  
 
Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände müssen die Rahmenbedingun-
gen der guten landwirtschaftlichen Praxis in der Düngeverordnung so ausgerichtet 
sein, dass der Grenzwert von 50 mg Nitrat je Liter im Grundwasser sicher eingehal-
ten wird. Es ist daher zu begrüßen, dass die Stickstoff-Obergrenze auf alle 
organischen Dünger einschließlich Gärresten ausgedehnt wurde. Die Obergrenze 
muss jedoch auch angepasst werden. Dies wäre etwa durch eine Absenkung der 
Zielwerte für organische Dünger auf 120 kg je Hektar und Jahr für Ackerland und 
160 kg je Hektar und Jahr für Grünland möglich. Für einen Grundwasserschutz darf 
es im Übrigen keine Ausnahmen von der maximalen Ausbringungsgrenze für Stick-
stoff geben. 
 
Aus Sicht der kommunalen Wasserwirtschaft ist es zudem erforderlich, dass eine 
umfassende Nährstoffbilanzierung (Hoftorbilanz) und deren verbindlich festgelegte 
Überwachung mit der Verordnungsnovelle eingeführt werden. Die Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände spricht sich in diesem Zusammenhang dafür 
aus, bei Nichteinhaltung beziehungsweise Verstößen gegenüber den Vorgaben der 
Düngeverordnung einen umfassenden und konsequenten Vollzug, ergänzt durch 
finanziell spürbare Sanktionen (zum Beispiel im Verhältnis zum wirtschaftlichen Vor-
teil aus Agrarbeihilfen), sicherzustellen. 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände fordert darüber hinaus, 
dass zur Vermeidung der Abschwemmungen und insbesondere des Eintrages von 
hygienischen Belastungen in oberirdische Gewässer eine Mindestabstandsregelung 
von mindestens fünf beziehungsweise zehn Metern für die Aufbringung von Dünger 
vorzusehen ist. Positiv zu bewerten bleibt schließlich, dass Wirtschaftsdünger zu-
künftig über einen bestimmten Zeitraum gespeichert werden müssen sowie bei den 
Anforderungen an die Speicherung auf die geltenden Vorschriften für Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verwiesen wird. Unserer Auffassung nach 
muss indes die Lagerkapazität im Sinne des vorsorgenden Gewässerschutzes neun 
Monate betragen. 
 
II.  Zu § 1 DüV-E: Geltungsbereich  
 
Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände bedarf es einer Klarstellung, 
dass der Geltungsbereich der Düngeverordnung die Umsetzung der EG-
Nitratrichtlinie und der mit ihr verfolgten Ziele zur Reduzierung der Nitratbelastungen 
aus landwirtschaftlichen Quellen klar umfasst. Die Düngeverordnung hat mithin die 
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Einhaltung der erlaubten Höchstgrenze von 50 mg/l Nitrat im oberflächennahen 
Grundwasser sicherzustellen. Im vorliegenden Entwurf der Düngeverordnung wird 
bislang lediglich geregelt, dass die Düngung zeitgerecht zu erfolgen hat. Es ist daher 
erforderlich, dass ein eindeutiger Hinweis auf die EU-Nitratrichtlinie mit übernommen 
wird. 
 
III.  Zu § 2 DüV-E: Begriffsbestimmungen  
 
Die EG-Nitratrichtlinie regelt nicht nur den Schutz der Oberflächengewässer, sondern 
auch den Schutz des Grundwassers. Mithin ist es erforderlich, in § 2 der Düngever-
ordnung das „Grundwasser“ ausdrücklich als geschütztes Medium zu erwähnen und 
in die Begriffsbestimmungen aufzunehmen. Die im derzeitigen Entwurf vorgesehene 
Beschränkung auf Oberflächengewässer ist im Sinne eines vorsorgenden Trinkwas-
serschutzes (aus kommunaler Sicht) nicht ausreichend. 
 
IV. Zu § 3 DüV-E: Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, Boden-

hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmit teln 
 
Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich dafür aus, alle eingesetzten Dün-
gemittel über eine repräsentative Nährstoffanalyse jährlich zu erfassen. Dies ist für 
eine sachgerechte Düngebedarfsermittlung organischer Dünger zwingend erforder-
lich. 
 
V.  Zu § 5 DüV-E: Besondere Vorgaben 
 
Die in § 5 Abs. 1 DüV-E vorgesehenen umfangreichen Ausnahmeregelungen werden 
kritisch gesehen. In der Praxis lässt sich immer eine Notwendigkeit herleiten, die eine 
Aufbringung auf überschwemmten, wassergesättigten oder gefrorenen Böden erfor-
derlich macht, da ansonsten die Gefahr einer Bodenverdichtung und von 
Strukturschäden durch das Befahren bestehen würde.  
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände fordert darüber hinaus 
beim Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstof-
fen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln einen generellen Mindestabstand zu 
Gewässern in Höhe von fünf Metern. Aus Sicht eines vorsorgenden Gewässerschut-
zes sind die vorgeschlagenen Abstandsregelungen von einem beziehungsweise 
hangneigungsabhängig drei oder vier Metern wesentlich zu gering. Zudem sind die 
Vorgaben zu komplex und in der Praxis auch nicht kontrollierbar. Mithin ist ein gene-
reller Mindestabstand von fünf Metern einzuführen. An Hanglagen sollte ein 
Mindestabstand zum Gewässer von zehn (statt fünf) Metern vorgesehen werden. 
Dieses ist erforderlich, da mit stärkeren Hangneigungen die Gefahr eines starken 
Oberflächenabflusses überproportional zunimmt. Dieser Gefahr ist durch einen ver-
größerten Abstand von (mindestens) zehn Metern Rechnung zu tragen. 
 
VI.  Zu § 6 DüV-E: Zusätzliche Vorgaben für die Anw endung von bestimmten 

Düngemitteln 
 
Die Bundesvereinigung begrüßt, dass der Stickstoffanteil pflanzlicher Herkunft bei 
den zulässigen Höchstmengen an Stickstoff über organische Düngemittel einbezo-
gen wird. Im Sinne des Grundwasserschutzes sollte jedoch die Obergrenze auf 
120 kg Stickstoff je Hektar für Ackerland und 160 kg Stickstoff je Hektar für Grünland 
begrenzt werden, damit die Stickstoffüberschüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
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zur Überschreitung der Grundwasserbelastung von 50 mg/l führen. Im Ergebnis ist 
der pflanzliche Anteil ausgebrachten Stickstoffs ebenfalls dünge- und damit auch 
gewässerrelevant. Durch eine Beschränkung der Obergrenze auf 160 beziehungs-
weise 120 kg Stickstoff je Hektar und angepasster mineralischer 
Ergänzungsdüngung kann sichergestellt werden, dass die Überschüsse mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht zur Überschreitung der vorgenannten Grundwasserbelas-
tung führen. 
 
VII.  Zu § 8 DüV-E: Nährstoffvergleich 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände spricht sich für die Einfüh-
rung einer „Hoftorbilanz“ als betriebliche Gesamtbilanz für ein Jahr (Wirtschaftsjahr) 
aus. Hierbei sind die Nährstoffeinfuhren und -ausfuhren auf Betriebsebene klar und 
eindeutig zu bilanzieren. Die eingesetzten Dünger müssen hierbei zu 100 Prozent 
angerechnet werden. Die Hoftorbilanz muss folglich einen Brutto-Saldo berechnen, 
bei dem Stall-, Lagerungs- und Ausbringungsverluste nicht in Abzug gebracht wer-
den dürfen.  
 
Bei der Hoftorbilanz wird erfasst, was nährstoffmäßig dem Betrieb von außen zuge-
führt wird und was den Betrieb verlässt. Mithin ist die Brutto-Hoftorbilanz als 
betriebliches Bilanzverfahren auf der Basis von Buchführungsdaten deutlich aussa-
gekräftiger als die Feld-/Stallbilanz, die die Möglichkeit der einfachen Manipulation, 
zum Beispiel über die Ernteschätzungen oder auch Leistungsklassen der Tierhal-
tung, bietet. 
 
VIII.  Zu § 9 DüV-E: Bewertung des betrieblichen Nä hrstoffvergleichs 
 
Die Rahmenbedingungen der guten landwirtschaftlichen Praxis müssen so ausge-
richtet sein, dass ein Grenzwert von 50 mg/l Nitrat im Grundwasser sicher 
eingehalten wird. Hierfür sollten aus Gründen des Gewässerschutzes der zulässige 
Stickstoff-Saldo nach der Hoftorbilanz als dreijähriger Mittelwert auf 40 kg Stickstoff 
je Hektar und Jahr reduziert werden. In belasteten Grundwasserkörpern, Wasser-
schutz- und Einzugsgebieten sollte zudem der Wert weiter abgesenkt werden 
können.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich darüber hinaus im Falle von Ver-
stößen für klare und eindeutige Sanktionsmechanismen aus. Der bisherige 
Beratungsansatz bei Überschreitung von Zielwerten hat offensichtlich keine grundle-
gende Verbesserung der Gewässersituation in Deutschland mit sich gebracht. 
Folglich ist ein umfassender und konsequenter Vollzug, ergänzt durch spürbare 
Sanktionen bei Nichteinhaltung / Verstößen, zukünftig sicherzustellen. Von den zu-
ständigen Behörden sind daher zukünftig deutlich mehr Betriebe stichprobenartig zu 
kontrollieren. Verstöße gegen die verbindlich umzusetzenden Vorgaben der Dünge-
verordnung sind darüber hinaus konsequenter als bisher sowohl über das 
Ordnungsrecht (Festsetzung eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes mit Bußgeld-
androhung) als auch über das Europäische Beihilfenrecht (Prämienkürzungen) zu 
ahnden. 
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IX.  Zu § 12 DüV-E: Fassungsvermögen von Anlagen zu r Lagerung von Wirt-
schaftsdüngern 

 
Im Sinne eines vorsorgenden Gewässerschutzes ist eine Lagerkapazität für alle or-
ganischen Dünger von mindestens neun Monaten vorzuhalten. Nur auf diesem Weg 
ist ein bedarfsgerechter Einsatz der organischen Düngemittel möglich, der auch die 
Ausbringungsbeschränkungen im Herbst berücksichtigt. 
 
X.  Zu § 14 DüV-E: Ordnungswidrigkeiten 
 
Wie bereits vorstehend erwähnt, spricht sich die Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände im Falle der Nichteinhaltung beziehungsweise bei Verstößen 
gegenüber den Vorgaben der Düngeverordnung für einen konsequenten Vollzug, 
ergänzt durch finanziell spürbare Sanktionen, insbesondere im Verhältnis zum wirt-
schaftlichen Vorteil aus Agrarbeihilfen, aus. Verstöße gegen Düngeobergrenzen 
müssen in Zukunft wirkungsvoll ordnungsrechtlich und über Prämienkürzungen sank-
tioniert werden. Gleiches muss für die Überschreitung zulässiger N-Salden nach der 
Hoftorbilanz gelten. Hierbei muss die Höhe der vorgesehenen Bußgelder in § 14 
deutlich angehoben werden. 
 
 
Fazit: 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände spricht sich nach alledem 
für eine Nachjustierung der „Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen“ 
aus. Insbesondere aus Sicht der kommunalen Wasserwirtschaft ist es dringend er-
forderlich, dass mit der Verordnung positiv wirkende Vorsorge- beziehungsweise 
Entlastungseffekte für das Grundwasser sowie für die Oberflächengewässer in 
Deutschland entstehen. Wir bitten Sie daher, die vorstehenden Hinweise im Rahmen 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

  
  

Detlef Raphael Dr. Ralf Bleicher 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

 
 

Norbert Portz 
Beigeordneter 
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